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Der Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung lässt sich in den polizeilichen Informationssystemen nur 
umsetzen, wenn die darin gespeicherten personenbezogenen Daten mit den notwendigen Zusatzinformationen ver
sehen sind - mithin gekennzeichnet sind. Hierzu wird in Anlehnung an die Vorschrift des § 14 BKAG-neu die 
Regelung des § 20a neu in das HSOG-E aufgenommen. 

Zu Abs. l 

Satz 1 sieht vor, dass personenbezogene Daten bei der Speicherung in polizeilichen Informationssystemen, zu de
nen Systeme gehören sollen, die dem polizeilichen Informationsaustausch und der Auskunft dienen und nicht etwa 
der Vorgangsverwaltung, zu kennzeichnen sind. Diese Kennzeichnungspflicht erfolgt durch Angabe des Mittels 
der Erhebung der Daten einschließlich der Angabe, ob die Daten offen oder verdeckt erhoben wurden (Nr. 1 ), bei 
Personen, zu denen Grunddaten angelegt wurden, durch die Angabe der Kategorie der betroffenen Person (Nr. 2), 
durch die Angabe der Rechtsgüter oder sonstigen Rechte, deren Schutz die Erhebung dient oder der Straftaten oder 
Ordnungswidrigkeiten, deren Verfolgung oder Verhütung die Erhebung dient (Nr. 3), und durch die Angabe der 
Stelle, die sie erhoben hat (Nr. 4). Die Kennzeichnungspflicht schafft die Voraussetzung für eine umfassende An
wendung des Grundsatzes der hypothetischen Datenneuerhebung. 

Nach Satz 2 kann die Kennzeichnung auch durch eine Angabe der Rechtsgrundlage der der Erhebung zugrundelie-
genden Mittel ergänzt werden. 

· 

In Satz 3 wird geregelt, dass personenbezogene Daten, denen keine Erhebung vorausgegangen ist, soweit möglich, 
nach Satz 1 zu kennzeichnen sowie die erste datenverarbeitende Stelle und, soweit möglich, der Dritte, von dem 
die Daten erlangt wurden, anzugeben sind. 

Zu Abs. 2 

Zur Vermeidung einer Weiterverarbeitung von Daten, die nicht den Vorgaben der hypothetischen Datenneuerhe
bung entspricht, bestimmt Abs. 2, dass personenbezogene Daten, die nicht den Anforderungen des Abs. 1 entspre
chend gekennzeichnet sind, solange nicht weiterverarbeitet werden dürfen, bis eine entsprechende Kennzeichnung 
erfolgt ist. 

Zu Abs. 3 

Damit gewährleistet ist, dass der Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung auch bei der Weiterverarbeitung 
von Daten bei anderen Stellen beachtet werden kann, regelt Abs. 3,  dass die nach Abs. 1 vorzunehmende Kenn
zeichnung im Falle der Übermittlung der Daten durch die empfangende Stelle aufrechtzuerhalten ist. 

Zu Abs. 4 

Abs. 4 regelt verschiedene notwendige Ausnahmen zur Kennzeichnungspflicht In Satz 1 handelt es sich um die 
tatsächliche Unmöglichkeit einer Kennzeichnung - etwa, wenn nicht bekannt oder feststellbar ist, wer die Daten 
erhoben hat oder zu welchem Zweck sie ursprünglich erhoben wurden. In Satz 2 werden die Fälle der technischen 
Unmöglichkeit und des unverhältnismäßigen Aufwands einer Kennzeichnung geregelt. Satz 2 soll jedoch in Ver
bindung mit § 1 15 HSOG-E nur mit einer Befristung Anwendung finden. 

Zu § 20b 

In § 20b wird eine Vorschrift zur Weiterverarbeitung personenbezogener Daten für die wissenschaftliche For
schung in das HSOG-E aufgenommen. 

Zu Abs. l 

Abs. 1 stellt klar, dass abweichend von §§  24 und 45 HDSIG-E die Weiterverarbeitung und Übermittlung perso
nenbezogener Daten, die aus in § 20 Abs. 3 (verdeckter Einsatz technischer Mittel in oder aus Wohnungen nach § 
15 Abs. 4) genannten Maßnahmen erlangt wurden, nicht zulässig ist, außer die Weiterverarbeitung ist für die poli
zeiliche Eigenforschung und eine effektive Wirksamkeitskontrolle, d.h. Evaluierung, unerlässlich. Damit trägt die 
Regelung dem Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung in ausreichendem Maße Rechnung. Hierbei han-
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delt es  sich im Zusammenhang mit § 24 HDSIG-E um eine mitgliedstaatliche Bestimmung im Sinne des Art. 6 
Abs. 3 in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. e der Verordnung (EU) Nr. 2016/679. 

Zu Abs. 2 
In Abs. 2 wird die Übermittlung personenbezogener Daten im Anwendungsbereich des HSOG-E auf Amtsträger 
oder für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichtete oder zur Geheimhaltung Verpflichtete beschränkt. 

Zu Abs. 3 

Durch Abs. 3 soll gewährleistet werden, dass die Daten gegen unbefugte Kenntnisnahme geschützt sind und die 
hierfür notwendigen technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen werden. 

Zu Nr. 15 (§ 21) 

Zu Abs. 1 

Die Änderung in Abs. 1 Satz 1 dient u.a. der Umsetzung der vom Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 
20. April 201 6  aufgestellten Anforderungen des Grundsatzes der hypothetischen Datenneuerhebung zur Zweckbin
dung und Zweckänderung im Hinblick auf die Datenübermittlung (Rn. 307 ff.) .  Die Übermittlungsbeschränkungen 
betreffend Bewertungen, welche bisher in Abs. 3 Satz 1 und 2 geregelt sind, werden in Abs. 1 Satz 3 und 4 aufge
nommen. 

Zu Abs. 2 

In Abs. 2 wird die bisherige Vorschrift des § 21 Abs. 2 gestrichen und stattdessen ein Übermittlungsverbot nach 
Vorbild des § 28 Abs. 1 BKAG-neu eingefügt. Das hier statuierte Verbot bezieht sich auf sämtliche Datenübermitt
lungsvorschriften und gilt demnach für Übermittlungen im Inland, an Stellen in Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union und an das internationale Ausland. 

Zu Abs. 3 

Die bisherige Regelung des Abs. 3 Satz 1 und 2 wird in Abs. 1 Satz 3 und 4 neu aufgenommen. Die bisherige Re
gelung des Abs. 3 Satz 3 wird durch die Einführung des Grundsatzes der hypothetischen Datenneuerhebung in § 20 
und die Vorschrift des § 20a zur Kennzeichnung personenbezogener Daten ersetzt. 

Neu aufgenommen werden in Abs. 3 besondere Übermittlungsverbote bei Datenübermittlungen nach den Vor
schriften der § §  22 Abs. 5 und 23 . Die in Abs. 3 genannten Gründe sind als Prüfungsmaßstab für Datenübermitt
lungen an Stellen in Mitgliedstaaten der Europäischen Union und an Stellen im internationalen Ausland zugrunde 
zu legen. Um den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts in seinem Urteil vom 20. April 2016 (Rn. 328) 
gerecht zu werden, wird die Besorgnis einer Verletzung von elementaren Rechtsgrundsätzen und Menschenrechten 
als Beispiel in Abs. 3 Nr. 4 aufgenommen. 

Zu Abs. 4 

Die bisherige Regelung des § 21 Abs. 4 wird in Anlehnung an § 25 Abs. 5 BKAG-neu um die Verweise auf die 
Stellen nach § 61  des Bundeszentralregistergesetzes sowie auf die Verwertungsverbote nach § 52 und § 63 des 
Bundeszentralregistergesetzes erweitert. 

Zu Abs. 5 

Abs. 5 entspricht der bisherigen Regelung des § 21 Abs. 5.  

Zu Abs. 6 

Abs. 6 Satz 1 zur zweckkonformen Verarbeitung übermittelter personenbezogener Daten entspricht unter Erset
zung des Begriffspaars "die Empfängerirr oder der Empfänger" durch die "empfangende Stelle" dem bisherigen 
Abs. 6 .  Die Regelung wird in Satz 2 erweitert um die Variante der zweckändernden Verarbeitung und dient der 
Umsetzung der vom Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 20. April 2016 aufgestellten Anforderungen 
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des Grundsatzes der hypothetischen Datenneuerhebung an die weitere Verarbeitung der Daten durch die empfan
gende Stelle. Auch die empfangende Stelle hat künftig die Voraussetzungen des Grundsatzes der hypothetischen 
Datenneuerhebung zu berücksichtigen, wenn sie die übermittelten Daten zu anderen Zwecken, als zu denen die 
Daten übermittelt wurden, verarbeiten will. Abs. 6 Satz 2, 2. Halbsatz macht die zweckändernde Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten, welche nach § 22 Abs. 3 an eine nichtöffentliche Stelle übermittelt worden sind, ein
schränkend von der Zustimmung der übermittelnden Gefahrenabwehr- oder Polizeibehörde abhängig. In Abs. 6 
Satz 3 wird die bisherige Regelung des § 22 Abs. 3 Satz 3 HSOG aufgenommen, die empfangende Stelle ist auf die 
ihr obliegende Pflicht zur zweckkonformen Verarbeitung der übermittelten Daten hinzuweisen. Abs. 6 Satz 4 über
nimmt für den Anwendungsbereich des § 22 Abs. 5 HSOG-E in Anlehnung an die Regelung des bisherigen § 23 
Abs. 3 HSOG und unter Verweis auf Satz 2 und 3 die dort geregelten Bestimmungen zur Zulässigkeit einer zweck
ändernden Weiterverarbeitung übermittelter Daten und Hinweispflichten. 

Zu Abs. 7 

In Abs. 7 wird in Anlehnung an § 25 Abs. 9 BKAG-neu eine Regelung zur Übermittlung von in Akten verbunde
nen personenbezogenen Daten in das HSOG-E für den Fall eingeführt, dass eine Trennung detjenigen personenbe
zogenen Daten, die übermittelt werden dürfen, von den weiteren personenbezogenen Daten der betroffenen Person 
oder eines Dritten nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist, soweit nicht berechtigte Interes
sen der betroffenen Person oder eines Dritten an der Geheimhaltung offensichtlich überwiegen; Abs. 8, 2. Halbsatz 
schließt eine Verwendung dieser mitübermittelten Daten aus. 

Zu Abs. 8 

Der neue Abs. 8 enthält unverändert die bisherige Regelung des § 21 Abs. 7. 

Zu Nr. 16 (§ 22) 

Die Vorschrift regelt die Datenübermittlung im innerstaatlichen Bereich sowie im Bereich der Europäischen Union 
und deren Mitgliedstaaten. 

Zu Abs. l 

Abs. 1 entspricht weitgehend der Regelung des bisherigen § 22 Abs. 1 .  Abs. 1 Satz 2 wird allerdings dahingehend 
geändert, dass die Regelung auf die Datenübermittlung zwischen Polizeibehörden im innerstaatlichen Bereich be
schränkt wird. Vorschriften zur Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen in Mitgliedstaaten der Europäi
schen Union oder deren Mitgliedstaaten sowie der am Sehengen-Besitzstand teilhabenden assoziierten Staaten 
werden in Abs. 5 zusammengeführt. Die Regelung des bisherigen Abs. 1 Satz 4 wird aufgrund der Einführung des 
Grundsatzes der hypothetischen Datenneuerhebung gestrichen, so dass der bisherige Satz 5 nunmehr Satz 4 wird. 
Bei der Änderung in Satz 4 handelt es sich um eine redaktionelle Anpassung. 

Zu Abs. 2 

Abs. 2 übernimmt weitgehend die Regelung des bisherigen § 22 Abs. 2. Unter Beachtung des § 20 Abs. 2 und 3 ,  
welcher über die Vorschrift des § 21 Abs. 1 HSOG-E vorliegend zur Anwendung kommt, wird der Grundsatz der 
hypothetischen Datenneuerhebung für die Übermittlungen an öffentliche Stellen, die keine polizeilichen Aufgaben 
wahrnehmen, umgesetzt. In seinem Urteil vom 20. April 201 6  führt das Bundesverfassungsgericht (Rn. 287) aus, 
dass, "die Tatsache, dass die Zielbehörde bestimmte Datenerhebungen, zu denen die Ausgangsbehörde berechtigt 
ist, ihrerseits wegen ihres Aufgabenspektrums nicht vornehmen darf, einem Datenaustausch nicht prinzipiell" ent
gegensteht. In Abs. 2 Satz 2 wird im Sinne der rechtssprachlichen Einheitlichkeit der Begriff "benachrichtigen" 
anstelle "unterrichten" zugrunde gelegt. 

Zu Abs. 3 

Die bisher in § 22 Abs. 3 zu findende Regelung zur Übermittlung personenbezogener Daten an ausländische öf
fentliche Stellen und an über- und zwischenstaatliche Stellen wird nunmehr in § 22 Abs. 5 verortet Der neu formu
lierte Abs. 3 regelt die Voraussetzungen für eine Übermittlung personenbezogener Daten an nichtöffentliche Stel
len. Unter Beachtung des § 20 Abs. 2 und 3, welcher über die Vorschrift des § 21 Abs. 1 HSOG-E vorliegend zur 
Anwendung kommt, wird der Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung für die Übermittlungen an nichtöf-
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fentliche Stellen umgesetzt. Abs. 3 Satz 3 und 4 überführen unter Erweiterung des Wortlauts und redaktionellen 
Änderungen die Regelung des bisherigen § 23 Abs. 4 Satz 1 und 2. Satz 5 und 6 fuhren in Anlehnung an § 25 Abs. 
3 und 4 BKAG-neu eine Regelung zum Unterbleiben der Löschung oder Vernichtung des Nachweises und zu ei
nem Zustimmungserfordernis zu Datenübermittlungen an nichtöffentliche Stellen ein. 

Zu Abs. 4 

Abs. 4 übernimmt unter redaktioneller Anpassung den Wortlaut des bisherigen § 22 Abs. 4. 

Zu Abs. 5 

fu Abs. 5 wird eine neue Regelung zur Übermittlung personenbezogener Daten an öffentliche und nichtöffentliche 
Stellen in Mitgliedstaaten der Europäischen Union geschaffen. Hierbei finden die Abs. 1 bis 4 des § 22 entspre
chende Anwendung. Abs. 5 Satz 2, welcher die bisherige Regelung des § 22 Abs. 2 a. E. ablöst, eröffnet die Mög
lichkeit der Datenübermittlung an Polizeibehörden oder sonstige fiir die Zwecke des § 40 HDSIG-E zuständige 
öffentliche Stellen der am Sehengen-Besitzstand teilhabenden assoziierten Staaten. 

Zu Abs. 6 

Der neue Abs. 6 übernimmt die Regelung des bisherigen § 22 Abs. 5 .  

Zu Nr. 17 (§ 23) 

§ 23 regelt die Voraussetzungen fiir die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen in Drittländern oder an 
andere als die in § 22 Abs. 5 genannten über- und zwischenstaatlichen Stellen. Die in die Vorschrift des § 23 
HSOG-E neu aufgenommenen Regelungen hinsichtlich Datenübermittlungen zu Zwecken des § 40 HDSIG-E sind 
in Verbindung mit den Vorschriften der § §  73 bis 76 HDSIG-E, bei Übermittlungen zu Zwecken außerhalb des 
§ 40 HDSIG-E in Verbindung mit Art. 44 bis 49 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 zu lesen. 

Zu Abs. l 

Abs. 1 findet Anwendung bei Datenübermittlungen der Gefahrenabwehr- und Polizeibehörden an zu Zwecken des 
§ 40 HDSIG-E zuständige öffentliche Stellen in Drittländern und an über- und zwischenstaatliche Stellen in Dritt
ländern, die zu den vorgenannten Zwecken tätig sind. Hierbei sind stets ergänzend die Vorschriften der §§  73 bis 
75 HDSIG-E zu beachten. Unter Beachtung des § 20 Abs. 2 und 3, welcher über die Vorschrift des § 21 Abs. 1 
Satz 1 HSOG-E vorliegend zur Anwendung kommt, wird der Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung fiir 
die Datenübermittlungen nach Abs. 1 umgesetzt. Voraussetzung fiir eine solche Datenübermittlung ist - wie bereits 
in der bisherigen Regelung des § 22 Abs. 3 HSOG geregelt -, dass diese erforderlich ist zur Erfiillung einer Aufga
be der übermittelnden Gefahrenabwehr- oder Polizeibehörde (Nr. 1)  oder zur Abwehr einer erheblichen Gefahr 
durch die empfangende Stelle (Nr. 2). 

Zu Abs. 2 

Abs. 2 ermöglicht über die Regelung des Abs. 1 hinaus die Datenübermittlung zu Zwecken des § 40 HDSIG-E an 
sonstige Empfänger in Drittländern, welche selbst nicht mit Aufgaben nach § 40 HDSIG-E befasst sind. Hierbei ist 
die Vorschrift des § 76 HDSIG-E ergänzend zu beachten, so dass das Vorliegen der dort genannten strengen Vo
raussetzungen stets zu prüfen ist. Der Kreis der möglichen Empfänger wird über die in Abs. 1 genannten Stellen 
auf sonstige (öffentliche) Stellen oder Einrichtungen und Private in Drittländern ausgeweitet. Der Grundsatz der 
hypothetischen Datenneuerhebung, welcher über die Vorschrift des § 21 Abs. 1 Satz 1 HSOG-E vorliegend zur 
Anwendung kommt, wird auf diese Weise fiir die Datenübermittlung im Sinne des Abs. 2 Satz 1 umgesetzt. Abs. 2 
Satz 2 lässt unter den Voraussetzungen des Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder Nr. 2 (Nr. 1 Erfiillung einer Aufgabe der 
übermittelnden Gefahrenabwehr- oder Polizeibehörde, Nr. 2 Abwehr einer erheblichen Gefahr durch die empfan
gende Stelle) oder des Abs. 1 Satz 2 darüber hinaus die Datenübermittlung an zwischen- und überstaatliche Orga
nisationen zu, welche nicht mit Aufgaben nach § 40 HDSIG-E betraut sind. Auch insoweit sind die Vorschrift des 
§ 76 HDSIG-E ergänzend zu beachten und der Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung über die Vor
schrift des § 21 Abs. 1 Satz 1 HSOG-E in Ansatz zu bringen. 

Zu Abs. 3 
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Abs. 3 enthält ergänzende Regelungen zu Art. 44 bis 49 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 und damit zu den 
Übermittlungen personenbezogener Daten außerhalb der Zwecke des § 40 HDSIG-E an öffentliche Stellen in Dritt
ländern oder an andere über- und zwischenstaatliche Stellen als die in § 22 Abs. 5 genannten. 

Zu Abs. 4 

Der neue Abs. 4 trägt den vom Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 20. April 201 6  (Rn. 339) aufge
stellten Anforderungen an die Vergewisserung - in Form einer fortlaufend aktualisierten Aufstellung - über das 
Vorhandensein eines datenschutzrechtlich angemessenen und mit elementaren Menschenrechtsgewährleistungen 
vereinbaren Umgangs mit den übermittelten Daten im Empfängerstaat und Art. 3 8  der Richtlinie (EU) Nr. 
2016/680 Rechnung. Der Bundesgesetzgeber hat in § 28 Abs. 3 BKAG-neu eine entsprechende Regelung aufge
nommen. Die seitens des Bundeskriminalamts zu führende Aufstellung über die Einhaltung elementarer rechts
staatlicher Grundsätze und Menschenrechtsstandards sowie das Datenschutzniveau in den jeweiligen Drittländern 
bildet eine solche Erkenntnisquelle, die von den hessischen Behörden für eine fortlaufend aktualisierte Aufstellung 
herangezogen werden kann. 

Zu Nr. 18  (§ 24) 

Die Änderung in Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 resultiert aus der Anpassung an die mit Änderungsgesetz vom 14. Dezember 
201 0  (GVBL I S. 536) im Verwaltungsfachhochschulgesetz eingeführte Bezeichnung der Verwaltungsfachhoch
schule. Der Wortlaut des Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 wird um "sonstige öffentliche Stellen" ergänzt, um den bestehenden 
Anforderungen in Zuverlässigkeitsüberprüfungsverfahren insbesondere auf Grundlage von bereichsspezifischen 
Vorschriften gerecht zu werden. Der bisherige Abs. 2 zur schriftlichen Festlegung der nach § 10  HDSG erforderli
chen technischen und organisatorischen Maßnahmen wird ersetzt durch die in § 59 HDSIG-E zu findende Rege
lung. Der bisherige Abs. 3 wird in Abs. 1 Satz 4 überführt. 

Zu Nr. 19 (§ 26) 

Zu Abs. 3 

Die in Abs. 3 Satz 2 und 3 erfolgenden Ergänzungen orientieren sich an der Vorschrift des § 48 Abs. 3 BKAG-neu. 
Die Streichung des bisherigen letzten Halbsatzes des Abs. 3 Satz 3 dient der Umsetzung des Urteils des Bundes
verfassungsgerichts vom 20. April 2016 (Rn. 205) zur Aufbewahrungsfrist der Löschungsprotokolle zwecks effek
tiver Ausübung der Betroffenenrechte und einer wirksamen Kontrolle durch die oder den Hessischen Datenschutz
beauftragten. Der neu aufgenommene Satz 4 wird im Einklang mit § 48 Abs. 3 Satz 4 und 5 BKAG-neu ausgestal
tet. 

Zu Abs. 5 

Die Regelung findet sich jetzt in § 29 Abs. 5 bis 7 HSOG-E und ist zusammengeführt mit den weiteren Regelun
gen zur Benachrichtigung. 

Vorbemerkung zu Nr. 20 und 21 (§§ 27, 27a) 

fu den § §  27, 27a HSOG-E finden sich Bestimmungen zu Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verar
beitung personenbezogener Daten. Während § 27 für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken des § 
40 HDSIG-E Anwendung findet, trifft § 27a Regelungen für Verarbeitungen außerhalb des § 40 HDSIG-E. Aus
gangspunkt ist für die Bestimmung der Anwendbarkeit der jeweiligen Vorschrift der Zweck, für welchen die per
sonenbezogenen Daten verarbeitet werden, da die gefahrenabwehr- und polizeibehördliche Aufgabenerfüllung 
nicht in Gänze unter den Anwendungsbereich des § 40 HDSIG-E und die Zwecke des Art. 1 Abs .  1 der Richtlinie 
(EU) Nr. 2016/680 fällt. Werden Gefahrenabwehr- oder Polizeibehörden zu Zwecken außerhalb des § 40 HDSIG-E 
tätig, unterfällt die Verarbeitung personenbezogener Daten insoweit der Verordnung (EU) Nr. 201 6/679 und dem 
Ersten und Zweiten Teil des HDSIG-E. Um diese datenschutzrechtliche Zweiteilung bei gefahrenabwehr- und po
lizeibehördlicher Aufgabenerfüllung auch im Bereich der Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verar
beitung personenbezogener Daten herauszustellen, werden für die beiden Anwendungsbereiche innerhalb und au
ßerhalb der Zwecke des § 40 HDSIG-E eigenständige Vorschriften geschaffen. Mit den Vorschriften der §§  27, 
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27a HDSIG-E und der dort erfolgenden Bezugnahme auf § 40 HDSIG-E ist keine Kompetenz- oder Aufgabener
weiterung der Gefahrenabwehr- oder Polizeibehörden verbunden. 

Ziel der §§  27, 27a ist es, für die gefahrenabwehr- und polizeibehördliche Aufgabenerfüllung - unabhängig von der 
Eröffnung des Anwendungsbereichs des § 40 HI)siG-E - im Bereich der Bestimmungen zu Berichtigung, Lö
schung und Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten einen weitgehenden Gleichlauf herbeizu
führen. 

Zu Nr. 20 (§ 27) 

Zu Abs. l 

In Abs. 1 wird für die Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten zu 
Zwecken des § 40 HDSIG-E auf die grundsätzliche Geltung der §§ 53 und 70 des HDSIG-E verwiesen, soweit 
keine besonderen Regelungen getroffen werden. Während § 53 HDSIG-E Regelungen zur Löschung, Berichtigung 
und Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten als Betroffenenrechte trifft, finden sich in § 70 
HDSIG-E Bestimmungen zur Löschung, Berichtigung und Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener 
Daten von Amts wegen. Dieses System wird in das HSOG-E überführt. Hierbei werden sämtliche in Art. 16  der 
Richtlinie (EU) Nr. 201 6/680 geregelte Rechte umgesetzt. Soweit im bisherigen § 27 HSOG der Begriff der Sper
rung der Daten verwendet wird, findet sich nunmehr der in der Richtlinie (EU) Nr. 2016/680 und Verordnung (EU) 
Nr. 201 6/679 verwendete Begriff der Einschränkung der Verarbeitung in den Bestimmungen. 

Die bisherige Regelung in § 27 Abs. 1 Satz 2 zu Daten in Akten findet sich nunmehr in Abs. 3 .  In den Abs. 2 bis 6 
fmden sich ergänzende oder abweichende Regelungen zu den §§ 53 und 70 des HDSIG-E, die für die Datenverar
beitung im Rahmen des HSOG-E notwendig sind. 

Zu Abs. 2 

Abs. 2 sieht Ergänzungen zu den §§ 53 Abs. 2 und 70 Abs. 2 HDSIG-E in der Variante der Löschung im Anwen
dungsbereich des HSOG-E bei Datenverarbeitungen zu Zwecken des § 40 HDSIG-E vor. 

In Satz 1 werden in Umsetzung des Art. 16  Abs. 2 der Richtlinie (EU) Nr. 201 6/680 die Regelungen aus dem aktu
ellen § 27 Abs .  2 HSOG überwiegend übernommen und in das neue System eingepasst .  Die Regelung des bisheri
gen § 27 Abs. 2 Nr. 1 (unzulässige Speicherung) findet sich nunmehr sowohl in der Form des Betroffenenrechts als 
auch in der unmittelbar bestehenden Pflicht des Verantwortlichen in §§ 53 Abs. 2 und 70 Abs. 2 HDSIG-E, wes
halb eine ausdrückliche Regelung in Abs. 2 Nr. 1 nicht mehr erforderlich ist. Die bisherigen Nr. 2 und Nr. 3 des § 
27 Abs. 2 Satz 1 werden daher mit redaktionellen Allpassungen zu Nr. 1 und Nr. 2 des neuen § 27 Abs. 2 Satz 1 ,  
wobei diese Anwendungsfälle eine Konkretisierung der §§ 53 Abs. 2 und 70 Abs. 2 HDSIG-E darstellen. 

Der bisherige Abs. 2 Satz 2 zu Daten aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung und anderen Verwertungs
verboten sowie die sich bisher in Abs. 2 Satz 3 bis 5 anschließenden Regelungen werden in modifizierter Form in 
den neu gestalteten Abs. 5 überführt. Der bisherige Abs. 2 Satz 6 wird ersatzlos gestrichen, da der Fall der Ein
schränkung der Verarbeitung statt Löschung bei Unmöglichkeit oder unverhältnismäßig hohem Aufwand nunmehr 
neben weiteren Fallgestaltungen, die teilweise denjenigen in § 27 Abs. 6 HSOG entsprechen, in § 53 Abs. 3 
HDSIG-E zu fmden ist. 

Im neuen Satz 2 des Abs. 2 wird abweichend von § 53 Abs. 3 Nr. 1 HDSIG-E die Pflicht begründet, im Fall der 
verdeckten Datenerhebung nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 die Verarbeitung der Daten einzuschränken, wenn die betrof
fene Person über eine verdeckte Datenerhebung noch nicht benachrichtigt worden ist. Folgerichtig wird in dem 
neuen Satz 3 die bisherige Regelung des § 27 Abs. 7 Satz 2 HSOG zur Verwendung der eingeschränkten Daten zur 
Benachrichtigung der betroffenen Person sowie zur Ermöglichung der Prüfung der Rechtmäßigkeit der Maßnahme 
sinngemäß übernommen. 

Zu Abs. 3 

In Abs. 3 finden sich die besonderen Regelungen zur Berichtigung, Löschung (Vernichtung) und Einschränkung 
personenbezogener Daten in Akten. Eine Akte ist dabei jede der Aufgabenerfüllung dienende Unterlage, die nicht 
Teil der automatisierten Datenverarbeitung ist. Die Bestimmung des Begriffs der Akte, die sich im aktuellen § 2 
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Abs. 7 HDSG findet, soll auch künftig zur Anwendung kommen, obgleich diese Defmition im neuen HDSIG-E 
nicht mehr enthalten ist. 

In Satz 1 wird die bisherige Regelung des § 27 Abs. 1 Satz 2 HSOG aufgenommen, wonach die Berichtigung in 
Akten durch einen Vermerk in der Akte stattfindet oder dies auf sonstige Weise festgehalten wird. Der bisherige 
Abs. 3 Satz 1 ,  2. Halbsatz betreffend Daten aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung wird durch die neue 
Regelung in § 27 Abs. 5 Satz 7 ersetzt. Satz 2 trifft eine der Vorschrift des § 78 Abs. 1 Satz 2 BKAG-neu ver
gleichbare Regelung im Falle des Bestreitens der Richtigkeit von Daten, bei denen weder die Richtigkeit noch die 
Unrichtigkeit festgestellt werden kann, und bestimmt die entsprechende Kennzeichnung der Daten, um eine Ein
schränkung der Verarbeitung nach § 53 Abs. 1 Satz 3 HDSIG-E zu ermöglichen. 

Satz 3 greift die Bestimmung des bisherigen § 27 Abs. 3 Satz 1 HSOG sinngemäß auf und regelt unter Orientie
rung an § 78 BKAG-neu für den Fall der Unzulässigkeit der Verarbeitung sowie für den Fall des Abs. 2 Satz 1 Nr. 
1 ,  dass bei der nach bestimmten Fristen vorzunehmenden Überprüfung oder aus Anlass einer Einzelfallbearbeitung 
festgestellt wird, dass die Kenntnis der personenbezogenen Daten für die speichernde Stelle zur Erfüllung der in 
ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich ist, die Einschränkung der Verarbeitung in Akten. 
Satz 4 bestimmt sodann, dass bei der Einschränkung der Verarbeitung nach Satz 3 und den sonstigen Fällen der 
Einschränkung der Verarbeitung nach §§  53 Abs. 3,  70 Abs. 3 HDSIG-E diese durch Anbringung eines entspre
chenden Vermerks vorzunehmen ist. 

Satz 5 greift die Regelung des bisherigen § 27 Abs. 3 Satz 2 HSOG aufund sieht nunmehr unter Orientierung an § 
78 Abs. 2 Satz 2 BKAG-neu grundsätzlich die Vernichtung der Akte vor, wenn die gesamte Akte zur Erfüllung der 
in der Zuständigkeit der speichernden Stelle liegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich ist. 

Satz 6 greift die bisherige Regelung des § 27 Abs. 3 Satz 3 HSOG zu in Akten gespeicherten personenbezogenen 
Daten über eine verdeckte Datenerhebung auf und bestimmt, dass diese nach Maßgabe des Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 zu 
vernichten sind. Zudem wird in Satz 7 die entsprechende Geltung von Abs. 2 geregelt, um so die Streichung des 
bisherigen § 27 Abs. 6 HSOG auch im Hinblick auf Akten zu kompensieren. Bei personenbezogenen Daten in 
Akten über eine verdeckte Datenerhebung gilt daher - wie bisher - auch, dass die Einschränkung der Verarbeitung 
statt Vernichtung nur erfolgt, wenn die betroffene Person über die verdeckte Datenerhebung noch nicht unterrichtet 
worden ist. Die Verwendungsbeschränkung dieser Daten für die Rechtmäßigkeitskontrolle und die Zwecke der 
Benachrichtigung wird folgerichtig auch bei Akten bestimmt. 

Zu Abs. 4 

Abs. 4 Satz 1 und 2 übernehmen mit einigen redaktionellen Änderungen die Regelung des bisherigen § 27 Abs. 4 
Satz 1 und 2 HSOG zur Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung zur Regelung von Prüffristen, die auch 
in § 70 Abs. 4 HDSIG-E gefordert werden. In Abs. 4 Satz 5 wird eine Prüffrist für die nach § 20 Abs. 7 gespeicher
ten Daten über die in § 1 3  Abs. 2 Nr. 2 bis Nr. 5 genannten Personen normiert, welche eine Dauer von drei Jahren 
nicht überschreiten darf. Über das Erfordernis einer weiteren Speicherung entscheidet die Behördenleitung oder 
eine von dieser beauftragte Bedienstete oder ein beauftragter Bediensteter. 

Zu Abs. 5 

Der bisherige § 27 Abs. 5 Satz 1 HSOG zur Mitteilungspflicht der B�richtigung, Löschung oder Einschränkung der 
Verarbeitung an den Empfänger bei Übermittlung von Daten findet sich nunmehr in den § §  53 Abs. 5 und 70 Abs. 
3 HDSIG-E wieder. Demgegenüber wird der bisherige § 27 Abs. 5 Satz 2 HSOG zum Unterbleiben einer Mittei
lung bei unverhältnismäßigem Aufwand ersatzlos gestrichen, da Art. 1 6  Abs. 5 und 6 der Richtlinie (EU) Nr. 
2016/680 eine solche Ausnahme nicht kennen. 

In Abs. 5 wird eine Regelung zu personenbezogenen Daten, welche dem Kernbereich privater Lebensgestaltung 
oder im Falle der Unzulässigkeit der Speicherung sowie in sonstigen Fällen des Abs. 2 Satz 1 einem Verwertungs
verbot unterliegen, aufgenommen und die bisher in Abs. 2 Satz 2 zu findende Regelung überführt. Neu aufgenom
men wird als zweiter Halbsatz die Bestimmung, dass § 53 Abs. 3 HDSIG-E zur möglichen Einschränkung der Ver
arbeitung statt einer Löschung dieser Kernbereichsdaten nicht in Frage kommt. Das Regelungssystem "Einschrän
kung der Verarbeitung statt Löschung" kommt insoweit aufgrund des besonderen Kernbereichsschutzes nicht zur 
Anwendung. Als Satz 2 wird in Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 20. April 2016 die 
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Klarstellung aufgenommen, dass Daten, die den Kernbereich privater Lebensgestaltung betreffen, unverzüglich zu 
löschen sind. 

Die Sätze 3 bis 6 übernehmen überwiegend die bisherige Regelung zur Dokumentation an dieser Stelle, ergänzt um 
die klarstellende Nennung der Daten aus dem Kembereich. Die bisherige Regelung zur Löschung der Dokumenta
tion wird abgelöst durch eine neue Regelung, die sich an der vergleichbaren Vorschrift des § 45 Abs. 7 Satz 9 
BKAG-neu orientiert und in das Regelungsgefüge des HSOG eingepasst wird. Danach orientiert sich die Löschung 
nicht mehr ausschließlich an den Zwecken der Datenschutzkontrolle, die nunmehr m § 29a HSOG-E eine aus
drückliche Regelung erfährt, sondern bezieht für die zeitliche Bestimmung auch die Benachrichtigungspflicht nach 
§ 29 HSOG-E mit ein. Die verfahrensrechtlichen Absieherungen in Form des Verwertungs- und Löschungsgebots 
unterstützen dabei den Kembereichsschutz. Satz 7 erklärt das vorstehende Verfahren für in Akten befmdliche Da
ten aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung für entsprechend anwendbar. 

Zu Abs. 6 

Der bisherige § 27 Abs. 6 kann entfallen, da sich die Regelungen zur Einschränkung der Verarbeitung (Sperrung) 
statt Löschung und Vernichtung personenbezogener Daten überwiegend im neuen Abs. 2 und in den §§  53 Abs. 3 
und 70 Abs. 3 HDSIG-E finden. 

Abs. 6 übernimmt daher mit redaktionellen Änderungen die bisherige Regelung des § 27 Abs. 8 HSOG zur Abgabe 
von Datenträgem an ein öffentliches Archiv. 

Zu Abs. 7 

Der bisherige § 27 Abs. 7 kann entfallen, da sich die Regelungen zur Einschränkung der Verarbeitung (Sperrung) 
statt Löschung und Vernichtung personenbezogener Daten überwiegend im neuen Abs. 2 und in den §§  53 Abs. 3 
und 70 Abs. 3 HDSIG-E finden. 

Zu Nr. 21 (§ 27a) 

Die Vorschrift schafft eine Regelung zu Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung personenbe
zogener Daten, welche durch die Gefahrenabwehr- oder Polizeibehörden zu Zwecken außerhalb des § 40 HDSIG
E erhoben und weiterverarbeitet worden sind. 

Zu Abs. l 

Abs. 1 gestaltet die im Anwendungsbereich der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 in Art. 16 und 1 8  zu findenden 
Betroffenenrechte zur Berichtigung unrichtiger Daten und zur Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener 
Daten näher aus. Eine entsprechende Regelung für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken des § 
40 HDSIG-E und deren Berichtigung oder Einschränkung deren Verarbeitung fmdet sich in §§  53, 70 HDSIG-E. 

Abs. 1 Satz 1 gestaltet im Sinne des Art. 6 Abs. 2 und 3 der Verordnung (EU) Nr. 201 6/679 die Regelung des Art. 
1 8  Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 zur Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener 
Daten aus. Nach Art. 1 8  Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 hat die betroffene Person das Recht, 
von dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten zu verlangen, wenn die 
Richtigkeit der personenbezogenen Daten von der betroffenen Person bestritten wird, und zwar für die Dauer, die 
es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen. Hierzu trifft 
Abs. 1 Satz 1 eine für die gefahrenabwehr- und polizeibehördliche Aufgabenerfüllung ergänzende landesrechtliche 
Regelung in Bezug auf Zeugenaussagen und fachliche Bewertungen. Bezugspunkt des Rechts auf Einschränkung 
der Verarbeitung personenbezogener Daten und damit auch der Frage nach der Richtigkeit oder Unrichtigkeit per
sonenbezogener Daten sind hiernach diejenigen Tatsachen, die die betroffene Person berühren, und nicht etwa der 
Inhalt einer Zeugenaussage oder einer dem Sachverhalt zugrunde gelegten behördlichen Bewertung. 

Abs. 1 Satz 2 erklärt für den Fall, dass nach Bestreiten der Richtigkeit der Daten deren Richtigkeit oder Unrichtig
keit nicht festgestellt werden kann, das Recht auf Berichtigung personenbezogener Daten für nicht anwendbar und 
lässt an dessen Stelle das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung der in Rede stehenden personenbezogenen 
Daten treten. 
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Abs. 1 Satz 3 bis 7 enthalten ergänzende Bestimmungen zu dem zur Anwendung kommenden Verfahren, wenn die 
oder der Verantwortliche dem V erlangen nach Berichtigung personenbezogener Daten nicht oder nur einge
schränkt nachkommt. Satz 3 verpflichtet im Gleichlauf mit § 53 Abs. 6 HDSIG-E den Verantwortlichen, die be
troffene Person, welche ihr Recht auf Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten geltend gemacht hat, über 
die an die Stelle der Berichtigung tretende Einschränkung der Verarbeitung zu unterrichten. Diese Unterrichtung 
unterbleibt nach Satz 4 außerhalb des § 40 HDSIG-E, welcher § 53 Abs. 6 Satz 2 HDSIG-E nachgebildet ist, so
weit bereits diese eine Gefahrdung im Sinne des § 32 Abs. 1 HDSIG-E mit sich bringen würde. 

Satz 5 stellt im Gleichlaufmit § 53 Abs. 6 Satz 3 HDSIG-E ein Begründungserfordernis für die Unterrichtung auf, 
welches ausnahmsweise nicht besteht, wenn die Mitteilung der Gründe den mit dem Absehen von der Unterrich
tung verfolgten Zweck gefahrden würde. Satz 6 erklärt anstelle des § 52 Abs. 7 in Verbindung mit § 53 Abs. 7 
HDSIG-E die Bestimmung des § 33 Abs. 3 HDSIG-E für entsprechend anwendbar, welcher außerhalb des Anwen
dungsbereichs des § 40 HDSIG-E Regelungen zur Geltendmachung von Betroffenenrechten durch die Hessische 
Datenschutzbeauftragte oder den Hessischen Datenschutzbeauftragten trifft. Satz 7 verpflichtet die oder den Ver
antwortlichen - im Gleichlauf mit § 52 Abs. 8 HDSIG-E in Verbindung mit § 53  Abs. 7 HDSIG-E - dazu, die 
sachlichen und rechtlichen Gründe für die Entscheidung, von der Unterrichtung der betroffenen Personen abzuse
hen, zu dokumentieren. 

Zu Abs. 2 

Abs. 2 übernimmt im Gleichlauf mit § 27 Abs. 3 HSOG-E die Regelung des § 27 Abs. 1 Satz 2 HSOG teilweise 
und regelt die Pflicht zur Berichtigung in Akten zu findender, unrichtiger personenbezogener Daten. Die Vorschrift 
gestaltet im Sinne des Art. 6 Abs. 2 und 3 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 die sich aus Art. 16  der Verordnung 
(EU) Nr. 2016/679 ergebende Berichtigungspflicht für den Fall der nicht automatisierten Datenverarbeitung näher 
aus. Wird nach Abs. 2 Satz 1 die Unrichtigkeit personenbezogener Daten in Akten festgestellt, ist der bestehenden 
Pflicht zur Berichtigung der unrichtigen Daten dadurch Rechnung zu tragen, dass dies in der Akte vermerkt oder 
auf sonstige Weise festgehalten wird. Abs. 2 Satz 2 bestimmt im Gleichlauf mit Abs. 1 Satz 2 für den Fall, dass 
nach Bestreiten der Richtigkeit der in Akten zu findenden Daten deren Richtigkeit oder Unrichtigkeit nicht festge
stellt werden kann, dass das Recht auf Berichtigung personenbezogener Daten keine Anwendung findet und lässt 
an dessen Stelle das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung der in Rede stehenden personenbezogenen Daten 
treten. Die von der Einschränkung der Verarbeitung betroffenen personenbezogenen Daten sind in der Akte zu 
kennzeichnen. 

Zu Abs. 3 

Abs. 3 erklärt für Datenverarbeitungen außerhalb des Anwendungsbereichs des § 40 HDSIG-E in Ergänzung der 
sich unmittelbar aus Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 ergebenden Löschungsgründe die Regelung 
des § 27 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 5 HSOG-E für entsprechend anwendbar, um insoweit einen Gleichlauf mit der 
Regelung zur Löschung personenbezogener Daten im Anwendungsbereich des § 40 HDSIG-E herbeizuführen. 
Zudem wird bei personenbezogenen Daten in Akten geregelt, dass an die Stelle der Löschung nach Art. 17  Abs. 1 
der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 die Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 1 8  der Verordnung (EU) Nr. 
2016/679 tritt und folgerichtig § 27 Abs. 3 Satz 3 bis 6 HSOG-E entsprechend gilt. Hierbei handelt es sich um lan
desrechtliche Regelungen im Sinne des Art. 6 Abs. 2 und 3 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679. Auf die Begrün
dung zu § 27 HSOG-E wird Bezug genommen. 

Zu Abs. 4 

Abs. 4 trifft mit Blick auf die gefahrenabwehr- und polizeibehördliche Aufgabenerfüllung außerhalb des Anwen
dungsbereichs des § 40 HDSIG-E von der Bestimmung des § 34 Abs. 1 und 2 HDSIG-E abweichende Regelungen. 
Entgegen § 34 Abs. 1 HDSIG-E, welcher auf Fälle der nicht automatisierten Datenverarbeitung beschränkt ist, 
findet § 27a Abs. 4 bei allen Arten der Datenverarbeitung Anwendung. 

Satz 1 schafft hinsichtlich Nr. 1 bis Nr. 3 einen Gleichlaufmit § 53 Abs. 3 HDSIG-E sowie hinsichtlich Nr. 4 mit § 
27 Abs. 2 Satz 2 HSOG-E und damit im Sinne des Art. 6 Abs. 2 und 3 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 spezifi
sche Bestimmungen, welche dazu führen, dass anstelle einer Löschung personenbezogener Daten die Einschrän
kung deren Verarbeitung tritt. Durch die parallele Ausgestaltung der Vorschriften innerhalb und außerhalb des 
Anwendungsbereichs des § 40 HDSIG-E wird erreicht, dass im Rahmen gefahrenabwehr- und polizeibehördlicher 
Aufgabenerfüllung weitgehend einheitliche Bestimmungen zugrunde gelegt werden können. Sie dienen der ord-
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nuilgsgemäßen Aufgabenerfiillung der Gefahrenabwehr- und Polizeibehörden und gestalten in verhältnismäßiger 
Weise die Rechte der Betroffenen europarechtskonform aus (Art. 6, 23 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679). Satz 2 
bestimmt, dass in den Fällen des Abs. 4 Satz 1 an die Stelle einer Löschung der betroffenen personenbezogenen 
Daten die Einschränkung deren Verarbeitung tritt. 

· 

Satz 3 regelt, dass bei personenbezogenen Daten in Akten Satz 2 mit der Maßgabe gilt, dass an Stelle der Vernich
tung die Verarbeitung personenbezogener Daten in Akten durch Anbringung eines entsprechenden Vermerks ein
zuschränken ist. 

Satz 4 übernimmt den Regelungsgehalt des § 27 Abs. 7 Satz 1 HSOG, Satz 5 übernimnit den Regelungsgehalt des 
§ 27 Abs. 7 Satz 2 HSOG. 

Zu Abs. 5 

Abs. 5 macht von Art. 23 Abs. 1 und Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 Gebrauch und regelt das zur An
wendung kommende V erfahren, wenn von der Unterrichtung der betroffenen Person über die vorgenommene Ein
schränkung der Verarbeitung der personenbezogenen Daten abgesehen wird. Dabei werden Regelungsinhalt und 
Systematik aus § 27a Abs. 1 Satz 3 bis 7 HSOG-E übernommen. 

Zu Abs. 6 

Abs. 6 erklärt außerhalb des Anwendungsbereichs des § 40 HDSIG-E die Vorschriften der §§  53 Abs. 4 und 70 
Abs. 4 HDSIG-E und § 27 Abs. 4 und 6 HSOG-E zur Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung zur R�ge
lung von Prüffristen und zur Abgabe von Datenträgem an ein öffentliches Archiv fiir entsprechend anwendbar. 

Zu Nr. 22 (§§ 28 und 29) 

Zu § 28 

Der in § 28 HSOG-E neu aufgenommene Regelungsinhalt setzt die Anforderungen aus dem Urteil des Bundesver
fassungsgerichts vom 20. April 201 6  zum Bundeskriminalamtgesetz an eine vollständige Protokollierungspflicht 
bei verdeckten und sonstigen eingriffsintensiven Maßnahmen (Rn. 141) im HSOG-E um und verortet bereits be
stehende Protokollierungsvorschriften, etwa aus § 15b Abs .  3, an einer Stelle. Damit wird eine eigenständige Vor
schrift zur Protokollierung gegenüber der in § 71 HDSIG-E enthaltenen Regelung geschaffen, die sich an § 82 
BKAG-neu orientiert. Die bisherige Regelung des § 28 zu Verfahrensverzeichnissen wird aufgehoben. Das daten
schutzrechtliche Instrument des Verfahrensverzeichnisses fmdet in der Verordnung (EU) Nr. 201 6/679 und der 
Richtlinie (EU) Nr. 2016/680 keine Grundlage. 

Zu Abs. l 

Abs. 1 gestaltet in Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 20. April 2016 die Pflicht zur voll
ständigen Protokollierung bei verdeckten und eingriffsintensiven Maßnahmen nach den §§  15  bis 17, 26 HSOG 
aus. Abs. 1 sieht dabei eine bisher bereits vergleichbar in § 1 5b Abs. 3 HSOG enthaltene Aufzählung der Inhalte 
der Protokollierung bei verdeckten und eingriffsintensiven Maßnahmen vor und orientiert sich dafiir am Wortlaut 
des § 82 Abs. 1 BKAG-neu. 

Zu Abs. 2 

Abs. 2 regelt nach dem Vorbild des § 82 Abs. 2 BKAG-neu, dass zusätzlich zu Abs. 1 die zu den verschiedenen 
Maßnahmenjeweils aufgezählten Personen und Inhalte zu protokollieren sind. 

Zu Abs. 3 

In Abs. 3 Satz 1 wird geregelt, dass Nachforschungen zur Feststellung der Identität der in Abs. 2 bezeichneten 
Personen nur vorzunehmen sind, wenn dies unter Abwägung der Eingriffsintensität der Maßnahme, des Aufwands 
fiir die Identitätsfeststellung und der daraus folgenden Beeinträchtigungen fiir die betroffenen Personen geboten ist. 
Durch die in Satz 2 geforderte Protokollierung der Anzahl der Personen, deren Protokollierung unterblieben ist, 
soll dem Erfordernis der umfassenden Protokollierung der in Rede stehenden Maßnahmen Genüge getan werden. 
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Zu Abs. 4 

Abs. 4 Satz 1 enthält eine Nutzungsbeschränkung der Protokolldaten für Benachrichtigungszwecke sowie Zwecke 
der Datenschutz- und Rechtmäßigkeitskontrolle. 

Zu § 29 

Zu Abs. l 

Die Vorschrift enthält datenschutzrechtliche Regelungen zu den Rechten betroffener Personen auf Auskunft, In
formation und Benachrichtigung. Abs. 1 verweist mit Blick auf die gefahrenabwehr- und polizeibehördliche Auf
gabenerfüllung hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken des § 40 HDSIG-E auf die §§ 
50 bis 52 HDSIG-E und auf Art. 1 3  bis 15  der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 sowie die zu deren Durchführung in 
das HDSIG-E aufgenommenen Vorschriften der §§  3 1  bis 33, soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch Gefahrenabwehr- oder Polizeibehörden zu Zwecken außerhalb des § 40 HDSIG-E stattfindet. Die vorge
nannten Vorschriften finden Anwendung, soweit in § 29 HSOG-E nichts Abweichendes bestimmt ist. Der bisher 
verwendete Begriff der "Unterrichtung" wird der Regelung des § 29 HSOG-E als Recht der betroffenen Person nun 
im Sinne der rechtssprachlich(m Einheitlichkeit als "Benachrichtigung" zugrunde gelegt. 

Die bisher in § 29 Abs. 1 zu findende Regelung zur Erteilung von Auskunft wird durch § 52 HDSIG-E abgelöst, 
soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken des § 40 HDSIG-E in Rede steht, sowie durch Art. 
15  der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 bei einer Auskunft über die gefahrenabwehr- oder polizeibehördliche Ver
arbeitung personenbezogener Daten zur Aufgabenerfüllung außerhalb des Anwendungsbereichs des § 40 HDSIG
E. Der bereits in § 29 Abs. 1 normierte Grundsatz der Gebührenfreiheit für die Gewährung einer Auskunft über die 
stattgefundene Verarbeitung personenbezogener Daten ergibt sich nun aus § 54 Abs. 3 HDSIG-E sowie mit Blick 
auf die Verordnung (EU) Nr. 201 6/679 aus Art. 12 Abs. 5 der vorgenannten Verordnung. 

Zu Abs. 2 

Abs. 2 enthält von den Vorschriften der §§  3 1 ,  32 HDSIG-E abweichende Bestimmungen im Sinne des § 3 Abs. 4 
HSOG-E i. V. m. § 1 Abs. 2 HDSIG-E. Die §§  3 1 ,  32 HDSIG-E finden vorbehaltlich des § 29 Abs. 2 HSOG-E 
Anwendung, soweit die Gefahrenabwehr- oder Polizeibehörden personenbezogene Daten zu Zwecken außerhalb 
des § 40 HDSIG-E verarbeiten. Hierbei dienen die §§  3 1 ,  32 HDSIG-E im allgemeinen Datenschutzrecht der 
Durchführung der in Art. 13 ,  14  der Verordnung (EU) Nr. 201 6/679 vorgesehenen Informationspflichten der oder 
des Verantwortlichen einer Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Anwendungsbereiche des Art. 1 3  der Ver
ordnung (EU) Nr. 2016/679 und § 3 1  HDSIG-E einerseits sowie des Art. 14 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 
und § 32 HDSIG-E andererseits unterscheiden sich dahingehend, ob die personenbezogenen Daten bei der betrof
fenen Person erhoben worden sind (Art. 1 3  der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 und § 3 1  HDSIG-E) oder bei Drit
ten erhoben worden sind (Art. 14 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 und § 32 HDSIG-E). 

Abs. 2 Satz 1 greift die Vorschrift des § 3 1  Abs. 1 HDSIG-E betreffend die Informationspflicht bei der Verarbei
tung von personenbezogenen Daten, die bei der betroffenen Person erhoben wurden, auf. Während § 3 1  Abs. 1 
HDSIG-E für die in Art. 1 3  Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 vorgesehene Fallgruppe gilt, dass der Ver
antwortliche beabsichtigt, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck weiterzuverarbeiten als für den
jenigen, für den die Daten bei der betroffenen Person erhoben wurden, und hierzu Ausnahmen von der Informati
onspflicht formuliert, erstreckt § 29 Abs. 2 Satz 1 HSOG-E den Anwendungsbereich des § 3 1  Abs. 1 HDSIG-E 
über Art. 1 3  Abs. 3 hinaus auch auf die Fallgestaltungen der Informationspflichten nach Art. 13  Abs. 1 und 2 der 
Verordnung (EU) Nr. 201 6/679 und sieht neben der Nichterteilung einer Information auch vor, dass eine Informa
tion aufgeschoben oder eingeschränkt erteilt wird. 

§ 29 Abs. 2 Satz 1 HSOG-E schafft eine Rechtsgrundlage dafür, die Erteilung der Information soweit und solange 
aufzuschieben, einzuschränken oder zu unterlassen, wie andernfalls die Erteilung der Information die Vorausset
zungen des § 3 1  Abs. 1 HDSIG-E erfüllt. Auch die einschränkende Voraussetzung zu § 3 1  Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a 
bis e HDSIG-E, dass die Interessen des Verantwortlichen an der Nichterteilung, Einschränkung oder dem Auf
schub der Information die Interessen der betroffenen Person überwiegen, sowie die Regelung des § 3 1  Abs. 1 Satz 
2 HDSIG-E sind zu beachten. Abs. 2 Satz 2 erklärt § 3 1  Abs. 3 HDSIG-E für nicht anwendbar, da sich das Verfah-
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ren bei einem Unterbleiben der Information wegen eines vorübergehenden Hinderungsgrundes aus § 29 Abs. 2 
Satz 4 HSOG-E i. V. m. § 33 Abs. 3 HDSIG-E ergibt. 

Abs. 2 Satz 3 enthält abweichende Bestimmungen von der in § 32 HDSIG-E und Art. 14 der Verordnung (EU) Nr. 
2016/679 geregelten Informationspflicht über die Verarbeitung personenbezogener Daten, welche nicht bei der 
betroffenen Person erhoben worden sind, sondern aus einer anderen Quelle erlangt wurden. Voraussetzung ist wie 
im Fall des § 29 Abs. 2 Satz 1 HSOG-E,. dass die Gefahrenabwehr- oder Polizeibehörden personenbezogene Daten 
zu Zwecken außerhalb des § 40 HDSIG-E verarbeiten. Abs.  2 Satz 3 weicht von der Vorschrift des § 32 Abs. 1 
HDSIG-E dahingehend ab, dass die Pflicht der oder des Verantwortlichen, die Information nach Art. 14 Abs. 1 ,  2 
und 4 der Verordnung (EU) Nr. 201 6/679 zu erteilen, neben der Nichterteilung auch aufgeschoben oder einge
schränkt werden kann, wie andernfalls die Erteilung der Information die Voraussetzungen des § 32 Abs. 1 HDSIG
E erfüllt. Die einschränkende Voraussetzung des § 32 Abs. 1 a. E. HDSIG-E, dass die Interessen des Verantwortli
chen an der Nichterteilung, Einschränkung oder dem Aufschub der Information die Interessen der betroffenen Per
son überwiegen, sowie § 32 Abs. 1 Satz 2 HDSIG-E sind überdies zu beachten. 

Abs. 2 Satz 4 erklärt im Fall der Einschränkung der Information nach § 29 Abs. ·2 Satz 1 oder Satz 3 HSOG-E die 
Vorschrift des § 33  Abs. 3 HDSIG-E für entsprechend anwendbar, welche die Möglichkeit zugunsten der betroffe
nen Person aufzeigt, das Recht auf Information durch die oder den Hessischen Datenschutzbeauftragten auszuüben. 
Dies dient dem Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen Person im Sinne des Art. 23 Abs. 2 Buchst. c, d, 
g und h der Verordnung (EU) Nr. 2016/679. 

Zu Abs. 3 

Abs. 3 enthält ergänzende Regelungen zu dem nach § 33 HDSIG-E bestehenden Auskunftsrecht einer betroffenen 
Person bei gefahrenabwehr- oder polizeibehördlichen Datenverarbeitungen außerhalb der Zwecke des § 40 
HDSIG-E. Nach Art. 1 5  Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 hat die betroffene Person das Recht, von dem 
Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet 
werden; ist dies der Fall, so hat sie das Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf die in Art. · 
1 5  Abs. 1 Buchst. a bis h der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 genannten Informationen. 

Abs. 3 Satz 1 ergänzt die Regelung des § 33 Abs. 1 HDSIG-E dahingehend, dass die Auskunftserteilung über die 
personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, und zu Informationen nach Art. 15  Abs. 1 
Buchst. a bis h der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 auch teilweise oder vollständig eingeschränkt werden kann. 
Abs. 3 Satz 2 erklärt die in § 33 Abs. 2 HDSIG-E geregelten Beschränkungen sowie Dokumentations- und Be
gründungspflichten für nicht anwendbar, weil insoweit hierzu flankierend in Abs. 3 Satz 3 bis Satz 6 das zur An
wendung kommende Verfahren für den Fall des Absehens von oder der Einschränkung einer Auskunft - im 
Gleichlauf mit der Vorschrift des § 52 Abs. 6 und Abs. 8 HDSIG-E - geregelt wird. Dies dient zum einen dem 
Schutz der öffentlichen Sicherheit (Art. 23 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EU) Nr. 201 6/679) und den in Art. 23 
Abs. 1 Buchst. d der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 genannten Zwecken sowie andererseits dem Schutz der Rech
te und Freiheiten der betroffenen Person im Sinne des Art. 23 Abs. 2 Buchst. c, d, g und h der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/679. Nach Abs. 3 Satz 3 hat der Verantwortliche die betroffene Person über das Absehen von oder die 
Einschränkung der Auskunft unverzüglich schriftlich zu unterrichten. Dies gilt nach Abs. 3 Satz 4 nicht, soweit 
bereits die Erteilung dieser Informationen eine Gefahrdung im Sinne des § 32 Abs. 1 HDSIG-E mit sich bringen 
würde. Abs.  3 Satz 5 formuliert eine Begründungspflicht für die Entscheidung, von einer Auskunft abzusehen oder 
diese eingeschränkt zu erteilen, welche ausnahmsweise nicht besteht, wenn die Mitteilung der Gründe den verfolg
ten Zweck gefährden würde. 

Abs.  3 Satz 6 statuiert eine Dokumentationspflicht Abs.  3 Satz 7 erklärt auch im Falle der Einschränkung der Aus
kunftserteilung das in § 33 Abs. 3 HDSIG-E geregelte Verfahren für entsprechend anwendbar, welches die Mög
lichkeit zugunsten der betroffenen Person aufzeigt, das Auskunftsrecht durch die oder den Hessischen Daten
schutzbeauftragten auszuüben. Dies dient dem Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen Person im Sinne 
des Art. 23 Abs. 2 Buchst. c, d, g und h der Verordnung (EU) Nr. 2016/679. 

Zu Abs. 4 

Abs. 4 übernimmt die Regelung des bisherigen § 20 Abs. 10 HSOG. Die Änderung des Begriffs "unterrichten" hin 
zu "benachrichtigen" erfolgt im Sinne der rechtssprachlichen Einheitlichkeit. 
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Zu Abs. 5 bis 7 

Abs. 5 bis 7 übernehmen in modifizierter Form die Regelung des § 29 Abs.  6 HSOG und ergänzen diese. 

Abs.  5 Satz 1 regelt die Pflicht zur Benachrichtigung betroffener Personen im Fall einer Erhebung personenbezo
gener Daten durch verdeckte und eingriffsintensive Maßnahmen nach § 28 Abs. 2 HSOG-E in Erweiterung des 
bisherigen § 29 Abs. 6 Satz 2 HSOG und in Anlehnung an den Kreis der Personen in § 74 Abs. 1 Satz 1 BKAG
neu. Die Maßgaben des Abs. 5 Satz 1 werden im Gleichlauf mit den Protokollierungspflichten des § 28 Abs. 2 
HSOG-E ausgestaltet. Der Inhalt der Benachrichtigung ergibt sich aus § 5 1 HDSIG-E. Abs. 5 Satz 2 äußert sich in 
Anlehnung an die Wortlaute des § 29 Abs.  6 Satz 3 HSOG und § 74 Abs.  1 Satz 4 BKAG-neu dazu, unter welchen 
Voraussetzungen seitens des der oder Verantwortlichen Nachforschungen zur Feststellung der Identität einer Per
son oder deren Anschrift vorzunehmen sind. 

In Abs.  6 Satz 1 wird die Zurückstellung der Benachrichtigung nach Abs.  5 geregelt und dafiir der Regelungsgehalt 
des aktuellen § 29 Abs.  6 Satz 4 HSOG Überführt und in Anlehnung an § 74 Abs. 2 Satz 1 BKAG-neu um die 
Merkmale des Bestands des Staates und der Sachen von bedeutendem Wert, deren Erhaltung im öffentlichen Inte
resse geboten ist, erweitert. Abs.  6 Satz 2 enthält eine Regelung zur Benachrichtigung betroffener Personen im Fall 
von Maßnahmen nach § 1 6. Nach Abs. 6 Satz 3 obliegt - wie bereits bisher nach § 29 Abs. 6 Satz 5 HSOG - die 
jeweilige Entscheidung über das Unterbleiben einer Benachrichtigung der Behördeilleitung oder einer hierzu be
auftragten Bediensteten und eines hierzu beauftragten Bediensteten. Abs. 6 Satz 4 statuiert eine Dokumentations
pflicht über die Gründe, welche der Entscheidung zur Zurückstellung der Benachrichtigung zugrunde liegen. Abs.  
6 Satz 5 übernimmt die Regelung des § 29 Abs. 6 Satz 6 HSOG. 

Abs.  7 bestimmt in Satz 1 unter Übernahme des bisherigen § 29 Abs. 6 Satz 3 HSOG und in Anlehnung an § 74 
Abs.  1 Satz 2 BKAG-neu, dass eine Benachrichtigung unterbleibt, soweit dies im überwiegenden Interesse einer 
betroffenen Person liegt. 
Abs. 7 Satz 2 bestimmt die Voraussetzungen, welche vorliegen müssen, damit im Falle einer Maßnahme nach § 28 . 
Abs. 2 Nr. 4 und. 5 eine Benachrichtigung detjenigen Personen, gegen die sich die Maßnahme nicht gerichtet hat, 
unterbleiben kann. Nach Abs.  7 Satz 3 obliegt die jeweilige Entscheidung über das Unterbleiben einer Benachrich
tigung der Behördeilleitung oder einer hierzu beauftragten Bediensteten und eines hierzu beauftragten Bedienste
ten. 

Zu Abs. 8 

Abs. 7 wird zu Abs.  8 und übernimmt mit Allpassungen die Regelung des bisherigen § 29 Abs.  7 HSOG. 

Zu Nr. 23 (§ 29a) 

Neu aufgenommen wird die Regelung des § 29a zur Datenschutzkontrolle. Die Vorschrift dient der Umsetzung der 
Anforderungen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 20. April 201 6  (Rn. 1 40 f., 266, 340 und 354) im 
Hinblick auf die datenschutzaufsichtliche Kontrolle der Wahrnehmung der polizeibehördlichen Datenverarbei
tungsbefugnisse im Bereich der verdeckten und eingriffsintensiven Maßnahmen sowie bei der Datenübermittlung 
im internationalen Bereich nach § 23 HSOG-E. Diese Kontrolle soll in Umsetzung des vorgenannten Urteils (Rn. 
141)  in angemessenen Abständen - mindestens alle zwei Jahre im Stichprobenverfahren - stattfinden. Ausdrück
lich unberührt von der Regelung des § 29a bleiben die weiteren Aufgaben und Kontrollen der oder des Hessischen 
Datenschutzbeauftragten. 

Zu Nr. 24 (§ 115) 

Die Vorschrift regelt eine angemessene Befristung der Regelung des § 20a Abs.  4 Satz 2 HSOG-E, um die techni
sche Unmöglichkeit und den unverhältnismäßigen Aufwand einer Kennzeichnung nicht unbefristet zu dulden. 

Zu Art. 19 (Änderung des Hessischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes) 

Die Änderung des § 55 des Hessischen Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastro
phenschutz (HBKG) ist erforderlich, weil die Verordnung (EU) Nr. 201 6/679 ab dem 25. Mai 201 8  als unmittelbar 
anwendbares Recht gelten wird und durch die dort eingeräumten Öffnungsklauseln Regelungen in den daten
schutzrechtlichen Bestimmungen der Länder zulässig sind. Zudem wird die Verweisung auf das HDSIG-E beibe
halten. 
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Zu Art. 20 (Änderung des Hessischen Spielhallengesetzes) 

§ 1 2  Abs .  1 Nr. 1 6  des Hessischen Spielhallengesetzes (HessSpielhG) ist im Hinblick auf die Umsetzung der Ver
ordnung (EU) Nr. 20 1 6/679 anzupassen. 

§ 1 2  HessSpielhG regelt den Ordnungswidrigkeitstatbestand. § 1 2  Abs. 1 Nr. 1 6  HessSpielhG stellt sich hinsicht
lich des Passus "Löschung" mit Art. 83 der Verordnung (EU) Nr. 20 1 6/679 als unvereinbar dar. Jener entfällt künf
tig; er erschöpft sich in der Wiederholung einer in Art. 83 genannten, unmittelbar aus der Verordnung (EU) Nr. 
201 6/679 resultierenden Ordnungswidrigkeit bei Verstoß gegen die Pflicht zur Löschung. Die Speicherpflicht ist 
fachrechtlich begründet, die Löschpflicht hingegen datenschutzrechtlich. 

Zu Art. 21 (Änderung des Hessischen Disziplinargesetzes) 

Die Begrifflichkeiten in § 33 des Hessischen Disziplinargesetzes (HDG) werden an die Begriffsbestimmungen in 
Art. 4 Nr. 2 der Verordnung (EU) Nr. 201 6/679 angepasst. 

Zu Art. 22 (Änderung des Hessischen Personalvertretungsgesetzes) 

Die Begrifflichkeiten in § 62 des Hessischen Personalvertretungsgesetzes (HPVG) werden an die Begriffsbestim
mungen in Art. 4 Nr. 2 der Verordnung (EU) Nr. 201 6/679 angepasst. 

Zu Art. 23 (Änderung des Heilberufsgesetzes) 

Zu Nr. 1 (§ 2 Abs. 3 Satz 4) 

In §  2 Abs. 3 Satz 4 war der Verweis auf die unmittelbar geltende Verordnung (EU) Nr. 201 6/679 aufzunehmen. 

Zu Nr. 2 (§ 9 Abs. 6) 

Die Richtlinie 95/46/EG wird durch die Verordnung (EU) Nr. 679/201 6  aufgehoben, daher ist der Verweis in § 9 
Satz 6 auf die Richtlinie 95/46/EG durch einen Verweis auf die Verordnung (EU) Nr. 201 6/679 zu ersetzen. 

Zu Art. 24 (Änderung des Hessischen Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst) 

Der V erweis auf das ebenfalls durch dieses Gesetz neugefasste Hessische Datenschutz- und Informationsfreiheits
gesetz ist zu aktualisieren und es ist ein Verweis auf die unmittelbar geltende Verordnung (EU) Nr. 201 6/679 auf
zunehmen. 

Zu Art. 25 (Änderung des Hessischen Krankenhausgesetzes 2011) 

Zu Nr. 1 (§ 12 Abs. 1) 

In § 12 Abs. 1 des Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Krankenhauswesens in Hessen (HKHG 201 1 )  
wird der Verweis auf die unmittelbar geltende Verordnung (EU) Nr. 201 6/679 eingefügt. 

Zu Nr. 2 (§ 12 Abs. 3) 

Aufgrund der Novellierung des Hessischen Datenschutzgesetzes wird der Verweis auf dieses Gesetz entsprechend 
angepasst. 

Zu Art. 26 (Änderung des Patientenmobilitätsgesetzes) 

Die Richtlinie 95/46/EG wird durch die Verordnung (EU) Nr. 201 6/679 aufgehoben, daher ist der Verweis auf die 
Richtlinie 95/46/EG durch einen Verweis auf die Verordnung (EU) Nr. 201 6/679 zu ersetzen. 

Zu Art. 27 (Änderung des Maßregelvollzugsgesetzes) 

Auf den Maßregelvollzug findet ebenso wie auf den Strafvollzug grundsätzlich die Richtlinie (EU) Nr. 201 6/680 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 201 6  zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbei-
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tung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zweck der Verhütung, Ermittlung, Aufde
ckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhe-
bung des Rahmenbeschlusses 2008/977 /Jl des Rats Anwendung. 

· 

Entsprechend wird das Strafvollzugsgesetz, auf das das Maßregelvollzugsgesetz insbesondere in Bezug auf den 
Datenschutz verweist, an die Vorgaben aus der Richtlinie (EU) Nr. 201 6/680 angepasst. Diese Gesetzesänderungen 

. im Strafvollzugsgesetz werden für das Maßregelvollzugsgesetz nachvollzogen, wobei die Besonderheiten des Maß
regelvollzugs in Abgrenzung zum Strafvollzug Berücksichtigung finden. 

Zu Nr. 1 (§ 5a Satz 2) 

Es handelt sich hier um redaktionelle Änderungen in Form von Aktualisierungen der Gesetzeszitate. 

Zu Nr. 2 (§ 7 Abs. 1 Satz 1) 

Es handelt sich hier um eine redaktionelle Änderung in Form einer Aktualisierung des Gesetzeszitates. 

Zu Nr. 3 (§ 19 Abs. 1) 

§ 19 regelt die Überwachung von Besuchen im Maßregelvollzug. Die Bestimmungen zu Besuchen im Strafvollzug 
sehen mit der Novellierung in § 34 Abs. 5 HStVollzG-E auch eine Überwachung der Besuche durch optisch
elektronische Einrichtungen, also durch Videoüberwachung vor und schränkt gleichzeitig die Aufzeichnung von 
Daten auf den Fall unbedingter Erforderlichkeit ein. Dies trägt der sicheren Umsetzung der Richtlinie (EU) Nr. 
201 6/680 entsprechend Art. 1 0  bzw. § 43 Abs. 1 HDSIG-E Rechnung. 

Zu Nr. 4 (§ 31 Satz 4) 

Die Regelung erübrigt sich an dieser Stelle durch den Verweis in § 36 Abs. 1 auf die Neufassung von § 59 
HStVollzG-E. 

Zu Nr. 5 (§ 32) 

Hier handelt es sich um eine redaktionelle Änderung. 

Zu Nr. 6 (§ 36 Abs. 1) 

Wegen der Parallelen des Maßregelvollzugs zum Strafvollzug wird in Abs. 1 auch weiterhin in weiten Teilen auf 
den Dreizehnten Titel des Hessischen Strafvollzugsgesetzes verwiesen. 

Wie bisher wird j edoch den Besonderheiten des Maßregelvollzugs Rechnung getragen. Insofern wird zum Einen 
nicht umHinglich auf den Dreizehnten Titel des Hessischen Strafvollzugsgesetzes verwiesen und werden zum An
deren in den Maßgaben des Abs.  1 sowie den folgenden Absätzen gesonderte Regelungen getroffen. Dies hat sei
nen Grund insbesondere darin, dass die Aufgabe im Maßregelvollzug in. der Besserung und Sicherung der unterge
brachten Person liegt, dass therapeutische Behandlung also im Vordergrund der Unterbringung steht. Unterschiede 
zu den datenschutzrechtlichen Bestimmungen im Strafvollzugsgesetz haben ihren Kern darin, dass es sich beim 
Maßregelvollzug nicht um eine Justizvollzugsanstalt, sondern um ein Krankenhaus handelt. Die Besonderheiten, 
die das Arzt-Patientenverhältnis betreffen, und die Besonderheiten, die darin beruhen, dass Unterbringung und 
Behandlung untrennbar miteinander verwoben sind, werden in den Maßgaben in Abs.  1 sowie in den folgenden 
Absätzen gesondert geregelt. 

Inhaltlich neu aufgenommen sind die Verweise auf § 58 Abs.  5 und 6 HStVollzG, die mit der Novellierung des 
Strafvollzugsgesetzes im Jahr 201 3  neu gefasst wurden und die Feststellung der Identität von Besuchern und die 
Überwachung der Außenbereiche einer Anlage regeln. Wegen der Parallelen im Maßregelvollzug wird auf diese 
Normen verwiesen. 

Ebenso wird auf den neu gefassten § 59 HStVollzG-E und die hierin getroffenen Regelungen zum Auslesen von 
Datenspeichern verwiesen. Da § 59 HStVollzG-E hier die weitergehenden Regelungsinhalte trifft, ist § 3 1  Satz 4 
MVollzG obsolet geworden. 
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Neu gefasst wird ferner die Maßgabe nach Abs. 1 Nr. 3. Hiernach ist nun auch eine Übermittlung von Daten der 
untergebrachten Person an die forensisch psychiatrischen Ambulanzen, die nach § 2 Abs. 2 verpflichtend zu be
treiben sind, um Nachsorgemaßnahmen zu vermitteln oder durchzuführen, zulässig. Nur so kann eine Behandlung 
im Rahmen von Weisungen nach § 68 b Abs. 2 StGB sichergestellt werden. 

Die Befugnis der Fachaufsichtsbehörde, von den Einrichtungen des Maßregelvollzugs neben der Übersendung der 
Personalakte auch solche Daten zu erhalten, die dem § 203 StGB unterliegen, wird klarstellend in Abs.  1 Nr. 6 
aufgenommen. Die Übermittlung der Daten ist zur Erfüllung der Aufgaben der Fachaufsicht unter anderem aus § 
7a Abs.  5 und § 35 Satz 1 erforderlich. 

Mit Abs.  1 Nr. 7 wird neu die Maßgabe aufgenommen, dass die Personal- und Krankenakten 30 Jahre aufbewahrt 
werden können. Dies hat seinen Grund darin, dass die Hauptaufgabe des Maßregelvollzugs in der Besserung der 
untergebrachten Person, d.h. in ihrer ärztlichen und therapeutischen Behandlung besteht. Bis zu 30 Jahre nach der 
Behandlung können deliktische Schadensersatzansprüche aufgrund ärztlicher Fehler geltend gemacht werden. 
Schäden, die auf einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder der Freiheit beruhen, verjäh
ren nach § 1 99 Abs. 2 BGB erst nach 30 Jahren. Bis dahin muss es daher möglich sein, die Tatbestände aus den 
Akten nachvollziehen zu können. 

Zu Art. 28 (Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Therapieunterbringungsgesetz) 

Die Verweisung in § 7 Abs.  1 auf die Bestimmungen des Hessischen Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzes 
wurde in eine dynamische Verweisung geändert; darüber hinaus wurde in Abs. 1 und Abs. 2 die Änderung durch 
das vorliegende Gesetz aufgenommen. 

Zu Art. 29 (Änderung des Hessischen Vermessungs- und Geoinformatioilsgesetzes) 

Aufgrund Art. 23 Abs.  1 Buchst. e der Verordnung (EU) Nr. 201 6/679 werden das Recht auf Berichtigung nach 
Art. 1 6, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 1 8  und das Widerspruchsrecht nach Art. 2 1  der 
Verordnung (EU) Nr. 201 6/679 insoweit eingeschränkt, wie sich diese Rechte auf Informationsinhalte beziehen, 
die im Liegenschaftskataster lediglich nachrichtlich in Übereinstimmung mit dem Grundbuch geführt werden. Die 
Betroffenenrechte bleiben aber weiterhin grundsätzlich erhalten, da sie vorbehaltlich abweichender bereichsspezi
fischer Regelungen bei dem für die Führung der Eigentumsangaben originär zuständigen Grundbuchamt geltend 
gemacht werden können. 

Die Einschränkung der Betroffenenrechte soll aber dann nicht gelten, wenn die betroffene Person geltend macht, 
dass die im Liegenschaftskataster nachrichtlich geführten Eigentumsangaben nicht mit der Originalquelle, dem 
Grundbuch übereinstimmen. 

Die Bestimmungen des geltenden § 9 Abs. 5 Satz 4 HVGG können entfallen. Entsprechende Regelungen fmden 
sich bereits in Art. 1 4  Abs. 5 Buchst. c der Verordnung (EU) Nr. 201 6/679. 

Zu Art. 30 (Aufhebung bisherigen Rechts) 

Die Vorschrift regelt die Aufhebung des bisherigen Hessischen Datenschutzgesetzes. 

Zu Art. 31 (lnkrafttreten) 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.  
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